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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Blume, Robert Brannekämper, 
Prof. Dr. Winfried Bausback, Alex Dorow, Dr. Ute Eiling-Hütig, Dr. Stephan 
Oetzinger, Franz Josef Pschierer, Helmut Radlmeier, Andreas Schalk CSU, 

Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gülseren Demirel, Thomas Gehring, 
Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, Gisela 
Sengl, Florian Siekmann und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Dr. Hubert Faltermeier, Kerstin Radler, 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Hans Friedl, 
Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann 
Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, 
Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und 
Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Florian von Brunn, Ruth Müller, Dr. Simone Strohmayr, Arif Taşdelen, Margit 
Wild, Markus Rinderspacher, Klaus Adelt, Horst Arnold, Inge Aures, Michael 
Busch, Martina Fehlner, Christian Flisek, Harald Güller, Volkmar Halbleib, 
Alexandra Hiersemann, Annette Karl, Natascha Kohnen, Doris Rauscher, Florian 
Ritter, Stefan Schuster, Diana Stachowitz, Ruth Waldmann und Fraktion (SPD), 

Martin Hagen, Dr. Wolfgang Heubisch, Julika Sandt, Alexander Muthmann, 
Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/17194, 18/18711 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Hochschule für Politik München 

§ 1 

Das HfP-Gesetz (HfPG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2211-
2-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Gesetz vom 
24. Juli 2020 (GVBl. S. 385) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Rechtsstellung“. 

b) In Art. 1 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Bavarian School of Public Policy“ 
durch die Wörter „Munich School of Politics and Public Policy“ ersetzt. 

2. Art. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Aufgaben“. 
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b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. die Einrichtung von weiterqualifizierenden Studien in Zusammen-
arbeit mit den entsprechenden Einrichtungen der Technischen Uni-
versität,“. 

bbb) In Nr. 3 werden nach dem Wort „Politikberatung“ die Wörter „sowie die 
Erarbeitung von Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen zu po-
litischen, ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Heraus-
forderungen“ eingefügt. 

ccc) In Nr. 6 werden die Wörter „dem fakultätsübergreifenden Munich Cen-
ter for Technology in Society“ durch die Wörter „den wissenschaftli-
chen Einrichtungen“ ersetzt. 

bb) Satz 5 Halbsatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„ ; die TUM School of Social Sciences and Technology dient dabei als kor-
respondierende Einrichtung für die Hochschule für Politik.“ 

cc) In Satz 6 wird das Wort „Fakultät“ durch das Wort „Einrichtung“ ersetzt. 

3. In Art. 3 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Organe“. 

4. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Rektor, Rektorin“. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Fakultät“ durch das Wort „Einrichtung“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird nach der Angabe „Art. 28 Abs. 1 Satz 1“ die Angabe „und 
Abs. 8“ eingefügt. 

5. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Senat“. 

b) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 wird das Wort „die“ durch die Wörter „sechs gewählte Vertreter und 
Vertreterinnen der“ ersetzt. 

bb) Die Nrn. 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

„2. ein gewählter Vertreter oder eine gewählte Vertreterin der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Art. 8 Abs. 1 Nr. 3, 

3. ein gewählter Vertreter oder eine gewählte Vertreterin der sonstigen Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen,“. 

cc) In Nr. 4 wird vor dem Wort „gewählte“ das Wort „zwei“ eingefügt. 

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Verfügen die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen im Senat nach 
der Wahl nicht über die absolute Mehrheit der Stimmen, bestellt die Hochschul-
leitung die erforderliche Anzahl von Vertretern und Vertreterinnen; dies gilt 
auch, wenn bei Ausscheiden eines Vertreters oder einer Vertreterin der Gruppe 
der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen wegen des Fehlens eines ge-
wählten Ersatzmitglieds die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen nicht 
mehr über die absolute Mehrheit der Stimmen verfügen würden.“ 

6. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Hochschulbeirat“. 
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b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „achtzehn“ durch die Angabe „20“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. die zehn gewählten Mitglieder des Senats (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 bis 4),“. 

bbb) In Nr. 3 werden die Wörter „ein aus dem Hochschulrat der Technischen 
Universität von dem oder der Vorsitzenden zu entsendendes weiteres 
Mitglied sowie der“ durch die Wörter „der Präsident oder die Präsiden-
tin der Technischen Universität, im Verhinderungsfall vertreten durch 
den“ ersetzt. 

ccc) In Nr. 4 werden vor den Wörtern „weitere Persönlichkeiten“ die Wörter 
„bis zum Erreichen der zulässigen Mitgliederanzahl des Gremiums“ 
eingefügt. 

7. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Verwaltungsdirektor, Verwaltungsdirektorin“. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

c) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden die Abs. 2 und 3. 

d) Folgender Abs. 4 wird angefügt: 

„(4) 1Im Einvernehmen mit dem Rektor oder der Rektorin und dem Kanzler 
oder der Kanzlerin der Technischen Universität kann der Hochschulbeirat zu-
lassen, dass der Verwaltungsdirektor oder die Verwaltungsdirektorin gleichzei-
tig das Amt eines Geschäftsführers oder einer Geschäftsführerin der in Art. 2 
Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 bezeichneten Einrichtung ausübt. 2Soweit er oder sie 
nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zur Technischen Universität steht, ist 
er oder sie nach näherer Maßgabe der arbeitsrechtlichen Bestimmungen im 
notwendigen Umfang an die Technische Universität abzuordnen.“ 

8. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Lehrkörper der Hochschule für Politik“. 

b) Abs. 3 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort „ . Den“ wird durch das Wort „ ; den“ ersetzt. 

bb) Nach dem Wort „kann“ werden die Wörter „im Einvernehmen mit dem Prä-
sidenten oder der Präsidentin der Technischen Universität“ eingefügt. 

cc) Die Wörter „Hochschule für Politik nach Abs. 1 Nr. 1“ werden durch die Wör-
ter „Technischen Universität“ ersetzt. 

c) In Abs. 4 Satz 2 werden nach der Angabe „Art. 19 bis 22 BayHSchPG“ die Wör-
ter „sowie die Lehrverpflichtungsverordnung“ eingefügt. 

9. Art. 9 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Studium und Lehre“. 

b) In Abs. 1 Satz 5 wird das Wort „Fakultät“ durch das Wort „Einrichtung“ ersetzt. 

10. In Art. 10 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Nähere Bestimmungen“. 

11. Art. 10a wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Reformprozess und Übergangsvorschrift“. 
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b) Folgender Abs. 6 wird angefügt: 

„(6) Die Gremienmitglieder der Hochschule für Politik werden nach diesem 
Gesetz erstmals zum 1. Oktober 2022 gewählt; die bisherigen Gremienmitglie-
der bleiben bis zum 30. September 2022 im Amt.“ 

12. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“. 

b) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nrn. 1 und 2 werden aufgehoben. 

bb) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 1. 

cc) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 2 und der Punkt am Ende wird durch ein Komma 
ersetzt. 

dd) Folgende Nr. 3 wird angefügt: 

„3. Abs. 6 am 1. Oktober 2022.“ 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2021 in Kraft. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 


